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§ 16

Mitgliedschaft

 

(1) Die Mitgliedschaft zu einer Bringungsgemeinschaft ist mit dem Eigentum an den im § 14 Abs 1 oder 3 genannten

Grundstücken verbunden.

 

(2) Im Falle des Eigentumswechsels an solchen Grundstücken geht die Mitgliedschaft mit allen Rechten und P9ichten

auf den Erwerber über.

 

(3) Das Anteilsverhältnis ist das Ausmaß, in dem das einzelne Mitglied im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern an der

Erfüllung der Aufgaben der Bringungsgemeinschaft teilzunehmen hat.

 

(4) Wenn sich die für die Festlegung des Anteilsverhältnisses maßgebend gewesenen Umstände geändert haben, so ist

in sinngemäßer Anwendung des § 14 Abs 2 das Anteilsverhältnis neu zu bestimmen.

 

(5) Nachträglich in die Bringungsgemeinschaft einbezogene Mitglieder haben die auf sie entfallenden Beiträge zu den

von den übrigen Mitgliedern für die Errichtung der Bringungsanlage bereits erbrachten Leistungen nachträglich an die

Bringungsgemeinschaft zu entrichten. Diese Beiträge sind auf der Grundlage des Wertes zu bemessen, der dem für die

Mitbenützung in Betracht kommenden Teil der Anlage im Zeitpunkt der Einbeziehung in die Bringungsgemeinschaft

zukommt.

 

(6) Die Mitgliedschaft zu einer Bringungsgemeinschaft erlischt durch Au9ösung oder durch Austritt. Der Austritt bedarf

der Zustimmung der Bringungsgemeinschaft. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Bringungsanlage den

Grundstücken des Mitgliedes nicht mehr zum Vorteil gereicht. Gegen Beschlüsse, die den Austritt betreBen, ist eine

Minderheitsbeschwerde (§ 15 Abs 1 lit e) nicht zulässig.

 

(7) Stimmt die Bringungsgemeinschaft einem Austritt nicht zu (Abs 6), so hat die Agrarbehörde auf Antrag des

Austrittswerbers zu entscheiden. Abs 6 dritter Satz gilt in gleicher Weise.

 

(8) Im Falle eines Austrittes besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen.
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